
 

 

 

Verlängerung der Ausbildungszeit 
 
 
  Zwischen dem nebenbezeichneten Ausbildungsbetrieb 
 
  
 
    
Straße und Hausnummer oder Postfach 
 
    
Postleitzahl Ort 
 
 
und der/dem Auszubildenden    
 
Ausbildungsberuf    
 

wird auf Verlangen des Auszubildenden gemäß § 21 Abs. 3 Berufsbildungsgesetz eine Verlänge-
rung des Berufsausbildungsverhältnisses bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchs-
tens um ein Jahr, vereinbart. Für die Verlängerungszeit ist der von der Kammer vermerkte Prü-
fungstermin maßgebend (siehe unten). 
 
Im übrigen gelten die im Berufsausbildungsvertrag vom   getroffenen Vereinbarungen. 

 
 , den   20   
 
 
 Ausbildungsbetrieb:  Gesetzliche Vertreter des Auszubildenden: 
  (Stempel und Unterschrift)  (Falls ein Elternteil verstorben, bitte vermerken) 
 
 
   Vater:    
   und 
   Mutter:     
   oder 
   Vormund:     
     Vor- und Zunamen 
 
 

Auszubildende/r: 
 
 

   
Vor- und Zuname 

 
 

Die Verlängerung der Ausbildungszeit wurde in unserem Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse 

vermerkt; die/der Auszubildende ist von uns für die Sommerprüfung / Winterprüfung 20   vorgemerkt. 

 
 
      (Siegel) Industrie- und Handelskammer 
Datum     Geschäftsbereich Aus- und Weiterbildung 
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